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ans dem erlteu Blatt.
Enqäßigung des Zuschlags zur Knegsstruer.

Fm ' 8 1 , !?P >- 2 , des ' Gesetzes vorn 9 . April 1917
tReichs -Gesetzbl . S - 349 ) über Die Erhebung emeS
Zuschlages zur Kriegssteuer ist bestimmt:
. ..Sofern bas Gesamtvermögeu Des Steuerpslich-

lizm nach dem Stanöe vom 31 . Dezember 1910
einhunDrrttausenv Mark nicht übersteigt , ermäßigt
sich aus Antrag des Steuerpflichtigen der Zuschlag
bei Steuerpflichtigen mit mehr als

2 Kindern unter 18 Jahren auf 15 v . H .,
M 5 „ ,/ , , t, >- -- 10 , , ri
*4 ,/ tr .# ft  5 , , /*
und wird bei Steuerpsljchtigen mit mehr als o
Kindern nicht erhoben - Dem Antrag ist nur statt¬
zugeben, wenn er binnen einem Monat nach Zu¬
stellung des Steuerbescheides ooer der nachträg¬
lichen Mitteilung gestellt wird"

Vorstehende Bestimmungen werden hierdurch
zur üssentlichen Kenntnis gebracht.

Rüdesheim , den 3 . August 1917.
Der Vorsitzende

der Ei .ikotNMensteuer Veraiiiaaimgs - Äominiisio»
des Meingaukreises.

8t . 1641.

'ln bie Magistrate und Herren Bür -
germeister des ' Rheingaukreises!

Betrifft : Besitz - und Kriegssteuer.

1; In den nächsten Tagen gehen Ihnen Die
Rsttzstcuer - und Kriegssteuer - Solldüchcr zu , die
dem Rechner sofort zu übermitteln sind . Ick letze
voraus , daß die von den Hebestellen zu führenden
chunahmebücher bereits angelegl worden sind . Vers.

29 . 6 . 17 , St . 1429 ) . Die hierfür verwen¬
deten sowie alle etwaigen zur Erhebung . PP . rr-
wrüeclichen Formulare — Lieferzettel , Zu - und-
AvHaugsüelege — müssen aus Kosten der Gemeinde
deschafs, werde » .

2. Bezüglich der Erhebung der Besitz - und
Mlegssteuer , der Führung der Soll - und Ein¬
nahmebücher , des Zu - und Abgangswesens usw.

ja , aus die Ihnen bereits ' Ende Juni ds.
Wahres übersandte gedruckte Anweisung nebst Nach-
^ag hi „ . Diese Anweisung ist sorgfältig aufzm
oewahien , da ich in meinen Verfügungen noch
weiterhin auf sie zurückgreisen werde.

Vom 1. Juli ds . Jrs .ab sind die bis da-
!>!«' noch nicht gezahlten Kriegssteuern von den
steuerpflichtigen mit 5 Prozent lähcljch zu ver¬
üben geulüst tz 31 , dritter Absatz , des Kriegs-
«uergxsetzes . Die vereinnahniten Zinsen lind am
Jahresschlüsse von der Sebeltelle in einer beson¬
nen ^ jste zusammenzustellen , Deren Richtigkeit
*?>t Ihnen zu bescheinigen ist . Die Liste iit mir
° boan, , zur Festsetzung vorzulegen . ^ ^
^ 1- Sollten Steuerpflichtige die an > 1 . November

, diese Vorausbezahlung . .
Die l . Rate der Kriegssteuer ist binnen 3

#“}en nach Zustellung des Steuerbescheides fal-
8. Einer besonderen Zahlungsaufforderung durch

Mfertiguiig eines Steueczettels seitens der Hebe¬
il . bedarf es nicht . Ist diese Frist 'zur Ent-
'altimg eines Teilbetrages abgelauten , ohne , hast

Zahlung erfolgte , so hat die Hevestelle den Pilich*
iJ etl ■ mit 3 tägiger Frist zu mahnen . Nach srucht-

Ablauf der Mahnfrist ist zur Zwang svoll-
0 5" " >lg nach de» auch für Die Einkommensteuer

den Vorschriften zu schreiten - Um den Ab-
M f>er Fristen bei Erhebung der 1 . Rate be-

zu können , ersuche ick» Sie , den Zeit-
an dem die Zustellung der Kri -gsst -uer-

besckeide erfolgt ist , aus Grund der hierher zurück-
zugebenden Zustelluitgsbescheinigungen festzustellen
und zu vermerke,, . Betreffs Fültigk .' it per Be-
sitzstener siehe Anweisung.

6 . Werden bei oen .Hevestellen außer 0er ver¬
anlagt  e n Ärieqssteuer ficiioiüige Beiträge die¬
ser Art angeboten , so sind sie anzunehmen . Ihre
Buchung erfolgt jedoetz nicht im Kriegs 'steucr -Ein-
nahinebuch , sondern in dem von den Hebeltclten
zu führenden Einnahme - und Ausgabe - Hauprbnch.
Bei der Ablieferung an die Kreiskasse sind sie
tu pe „ Lieferzettel » besonders  anzugeben.

7 . Bezüglich per au ZahIungFstatl anzunehmen¬
den Kriegsanleihe » verweise ich auf oen . entspre¬
chenden Abschnitt oer gedruckten Antversung —
S . 12 — 14 und Nachtrag Tie Hingabe her
Schuldverschreibungen usw . einschl . Zwischenscheinen
erfolgt nicht bei oen .Hebestellen , sondern bei «der
Regierungshauptkasse in Wiesbaüen . Diese stellt
über die Hingabe Bescheiniguitgen aus , die von
den Steuerpflichtigen der zuständigen Hebestelle
ap Zahlnngsftatt übergeben tveroen - Letztere bucht
hieraus die Beträge in Einnahme und rechnet
sie der Kreiskasse unter Beifügung der Bescheini¬
gungen der Regieruugshauptkasse an . lieber die
Bescheinigungen der Negierungshauptkasse ist ein
besonderes Verzeichnis ailzutegen unv der Kreis-
lasse bei der Abrechnung milzuteilen.

8 . Die Ablieferung der erhobenen Knegssteuern
regelt sich » ach dem letzten Abschnitt der An-
weisniig . Königliche Negierung hat de » Termm
zur Ablieferung aus den 21 . eines jeden Äto-
ilars , und falls dieser aus einen Sonn - oder
Feiertag fällt , aus den vorhergehenden Tag fest¬
gesetzt . Sammelt sich im Lause des Monats ein
größerer Geldbestand an , so hat Tetlabliefernng
bereits vor dem 21 . des Monats unter einfacher
Benachrichtigung der Kreiskasse statt ; ,,finde,, . Der
Lieferzettel von letztereiu Tage must jeooch die Be¬
träge für ven ganzen und die Erhebungskosten m-
gebe „ . Die ' bereits abgelieferten Barbeträge sind
bei der Ablieferung ain 21 . des Monats unter kur¬
zer Darstellung in dem Lieferzettel weniger ab-
zusühren.

Rüdesheim , de » 0 . August 1917.
Der Borsitzciidc

der Einkoiitmrnstmer-PeranlagnnigKKommission
des Rheiitgaukrcises.

1642 - , , » « . ..
An die Magistrate und Herren Bür¬

germeister des Rheingaukreises!
Betrifft - Vergütungen an die Gemeinden für Er¬

hebung der Besitz - und Kriegssteuer.
Den Gemeinoen werden für Erhebung der Be¬

sitzsteuer und oer Kriegssteuer Vergütungen ge¬
währt , welche wie folgt festgesetzt sind:
a ) für die erstmalige Veranlagung der Besttzsteuer

2 Mk . uiw für die kllnstigeil Veranlagungen
1 Mk . vom Hundert , . .

b ) für Kriegssteuer emschl . oes Zuschlages
und oer zu erhebenden Zinsen 0,10 Mk . von,
hundert.
hinsichtlich der ourch Hmgabe von Schuldver¬

schreibungen entrichtete, , Stenern wird keine Ver¬
gütung gewährt . ■

Gleichzeitig mit den Lleterzetteln haben die
.Hebestellen eine nach untenstehendem Muster anzn-
sertigende Quittung über die einbehaltenen Ver¬
gütungen eiuzurejchen.

.Mi . . « I«.
in Worten . Mk . . . Big

Vergütung für Erhebung der .Besttzsteuer uno der
Kriegssteuer für den Monat . 191 . .
aus der Staatskasse durch Einbehaltung aus die
vereinnahmten Steuerbeträge erhalten zu haben,
bescheinigt,

. ., den . « ten . . . . 191 . .
Die Gemesiidekasse:

Gesehen
. . den . ten . . . . 191 . .

Der Bürgermeister:
i Siegel .)
Rüdesheim , Den 6 . August 1917.

Der Borsitzende
der Einkom » irnsleuer -.Verantag » n .« s - .Kommissio»

des Rhciiigaukreises.

Anordnung,
detreikend verbrauch - und Nlahlvor-

schrikten tiir Selbstversorger.
Auf Grund der 88 7 , 48 , 62 , 63 , 69 , 79 , 80

oer Reichsgetreiveordnung für die Ernte 1917
vom 21 . Juni 1917 (Reichs '- Gefetzbl . S . 507)
iit Verbindung mit oer Preußischen AussüHrungs-
anweisung Dazu wird , und zwar hinsichtlich der
88 l und 2 mit Genehmigung des Regierungs-
präsidenten zu Wiesbaden für den Bezirk des
Kommunalverbltiides Rheingaukreis folgendes an-
qeordnet:

, § 1. „ , t
Als Selbltversorger im Sinne des 8 < der

Reichsgetreideordnung gilt nur , wer in die von
der Gemeistoe zu führende Selbstversorgerliste ( § 3 ).
ausgenommen ist . Ausgenommen werden dürfen
iiur die Unternehmer tanbwirlschaftlicher Betriebe
und Angehörige ihrer Wirtschaft einschliestlich des
Gesindes sowie Namralberechiigte , insbesondere Al-
tenteiler und Arbeiter , soioeit sie kraft ihrer Be¬
rechtigung oder als Lohn Früchte der in Frage
kommenden Art oder daraus hergestellte Erzeug-
nisse zu beanspruchen haben.

Als Unternehnier gilt der Leiter des Betriebs
ohiie Rücksicht darauf , ob er Eigentümer oder
Pächter ist . Deir tandivirtschaftlichen Betrieben
fernstehende Personen , die sich durch Pacht oder
ähnliche Verträge die Rechte von Selbstversorgern^
zu verschassen suchen , mährend sie die Bewirtschas-
juiig ides gepachteteir Booens den Verpächtern über -l
lassen , sind n i ch t als ' Selbstversorger zu be-
itrachten . Läßt ein außerhalb des landwirtschast-
lichen Betriebs wohnender Eigentümer oder Päch¬
ter den Betrieb durch Angestellte führen (z. B-
eine kaufniäniiische Firma , eine Gesellschaft , eine
Genossenschaft und dergl . ), so kommen als Selbst¬
versorger nur die im landwirtschaftlichen Betriebe
lebenden Personen in Betracht , . nicht aber Per¬
sonen , die mit dem landwirtschaftlichen Betrieb in
keiner wirtschaftlichen Verbindung stehen - Als An¬
gehörige einer Wirtschaft gelten bei landwirtschaft¬
lichen Betrieben , die im Eigentume von gemein¬
nützigen Anstalten (Irrenanstalten , Krankenhäu¬
sern , Waisenhäusern u . dergl . ) stehen und mit deren
Betrieben verbunden sind , auch das Personal und
die Pfleglinge dieser Anstalten.

Inhaber vo » Zehntrechten oder ähnlichen , auf
öffentlich - rechtlicher Grundlage beruhenden Rechten,
z . B . Beamte , die nach ihrer Besoldungsordnungj
Anspruch auf Naturalabgaben lmben , sind nicht
als Selbstversorger anzusehen.

8 2.
Unternehmer landwirtschaftlicher Betriebe , welche'

für sich und ihre Wirtschastsangehörigen das Recht
der Selbstversorgung beanspruchen , haben dies'
unter nainentlicher Bezeichnung aller Selbstver-
sorger bis zum 25 . August dem Gemeindevorsteher
auzuzeigen und oabci den Nachweis zu führen,
da,, . Das von ihnen gebaute Brotgetreide (Roggen
und Weizen ) zur Ernährung für sie selbst und die
voll ihnen als Selbstversorger benannten Personen
bis zum 15 . September 1918 ausreicht.

Die nachznlveisende Menge der Vorräte bestimmt
sich stach den vom Bundesrat gemäß 8 7 der

\ RcichsgetiMeordnun 'g auf den Kopf und Monat
festgesetzten Sätze » . . „ '

Reichen die Vorräte nicht aus , um alle Selbst¬
versorger eines landwirtschaftlichen Betriebes bis,



zum 15. September 1918 zu ernähren, so dürfen
nur soviel Personen als Selbstversorgerangemeldet
uild in die Selbstversorgerlisteausgenommen wer¬
den, wie bis zu dem genannten Zeitpunkt voll
versorgt werden können.

§ 3.
Die Selbstversorgerljsteist von dem Gemeinde-

Vorstand nach dem vorgeschriebenen Muster zu
führen und Abschrift ist dem Kommunalverband
monatlich mitzuteilen. ‘

§ 4.
Ab- und Zugänge von Personen, die das Recht

der Selbstversorgung in Anspruch genommen haben j
oder nehmen wollen, sind bis zum 20. eines
jeden Monats zur Abänderung der Selbstver-
sorgerliste bei dem Gemeindevorstand anzumelden:
der Gemeindevorsteher hat entsprechend diesen An¬
meldungen die Liste allmonatlich zu ändern oder
zu ergänzen. Die Abänderung ist dem Kommunal-
verbände mitzuteilen.

8 5.
In die Selbstversorgerlistenicht aufgenommene

Unternehmer landwirtschaftlicherBetriebe oder
Wirtschaftsangehvrige werden mit Brot und Mehl
aus Grund von Brotkarten nach der Anordnung
vom heutigen Tage versorgt. Für sie darf aus
den Erntebeständen des Betriebes Brotgetreide
oder Mehl nicht mehr verwendet werden.

,§ 6 .
Selbstversorger können durch eine bis zum 20.

eines jeden Monats bei dem Gememdevorstand
abzugebende schriftliche Erklärung die Selbstver¬
sorgung mit Wirkung vom 1. des nächsten Monats
ab unter der Voraussetzung ausgeben, daß sich
mindestens' der auf die Zeit bis zum s.ö. Sep¬
tember 1918 noch entfallende Bestand an Brot¬
getreide und Mehl »och in ihrem Besitz befindet.

Sie haben ihren Bestand an den Kommunal¬
verband abzuliesern und erhalten damit vom An¬
fang des nächsten Monats ab Anspruch auf Brot-
uud Mehlversorgung mit Brotkarten für sich und
die bisher von ihnen versorgten Personen. '

§ 7.
Das Recht der Selbstversorgung kann Unter¬

nehmern landwirtschaftlicher Betriebe vom Landrat
entzogen werden̂ wenn sie sich
a) in der Verwendung ihrer Bestände, __
b) in der Beobachtung der für Selbstversorger,

erlassenen Anordnungen,
o) in der Erfüllung ihrer Pflichten nach 8 4

Absah 1 bis 3 her Reichsgetreideordnungvoni
21. Juni 1917 <Reichs-Gesetzbl. ©. 507) un¬
zuverlässig erweisen, ooer

sts ihre Pflicht zur Äuskunsterteiluilg nach 8 25
Absatz3 a. a. O. oder

v) ihre Pflicht zur Ablieferung von Früchten ver¬
nachlässigen.
Gleichzeitig mit der Entziehung des Selbstver-

socgnngsrechtskann die sosortige Enteignung der
Bestände für die Reichsgetreidestelle oder dm Kom-
inunalvcrband ausgesprochen werden.

Gegen die Verfügung des Landrats ist Be¬
schwerde zulässig. Ueber die Beschwerde entscheidet
der -Regierungsprästdent zu Wiesbaden endgültig.
Die Beschwerde bewirkt keinen Aufschub.

8 8.
Unternehmer landwirtschaftlicher Betriebe, denen

das Recht der Selbstversorgung entzogen ist, er¬
halten Brotkarte» für den Rest des Versorgungs-
jahrs nur in den« Umfang, als bei ihnen noch
Brotgetreide oder Mehl nach dem für Selbstver¬
sorger geltenden Satze für den Kops und Monat
gefunden und der Rcichsgetrejdestellcoder den»
Kommunalverband übereignet worden ist.

8 9.
Wer Früchte zu Die hl, Schrot, Grieß, Grütze,

Flocken und ähnlichen Erzeugnissen in eignem oder
fremdem Betriebe verarbeiten will, bedarf hierzu
der Ausstellung eines Erlaubnisscheins (Mahl¬
oder Schrotkartc) nach dem vorgeschriebeuen Mu¬
ster.

8 10.
Die Ausstellung der Mahl- und Schrotkarten

erfolgt durch den Bürgermeister. Die ausstellende
Behörde ist verpflichtet, bei der Ausstellung die-
Personenzahl an der Hand der Selbstvecsirgcrlrste
zu prüfen und dabei festzustellen, ob Inzwischen
Ab- und Zugänge erfolgt sind (88 4> und 6).

Die ausstelle,ide Behörde ist ferner verpflichtet,
sofort bei her Ausstellung den Tag der Ausstellung
und die Menge der zur .Verarbeitung sreigegebenen
Früchte in die Sclbstvcrsorgerliste einzutragen.
Führt sic die Setbstvcrsvrgerliste nicht selbst, so
ist dem Gemeindcborstand von der Ausstellung
der Mahl- und Schrotkarten sofort Mitteilung zu
nrachen.

. 8 11. r
Der Selbstversorger ist nur berechtigt, bei dem¬

jenigen Betrieb (Mühle usw.) die ihm belassenen
Früchte mahlen, schroten oder sonst verarbeiten
zu lassen, dem er durch den Kommunalverband
zugewiesen ist und dessen Name aus der Wirtschafs¬
karte eingetragen ist. Ern Wechsel ist nur mit
Genehmigung des Kommunalverbandes zulässig.
Die Genehmigung darf nur erteilt werdm, wenn
ein besonderer Grund zum Wechsel glaubhaft ge¬
macht wird und kein Verdacht besteht, daß der
Wechsel nur vorgenommen wird, um den Selbst-
Verbrauch an Früchten der Kontrolle zu entziehen.

8 12.
Auf den Mahl- und Schrotkalten ist der Name

des Betriebes einzutragen, der sich aus der Wirt-
schastskarte als zuständig zur Verarbeitung von
Früchten für den Selbstversorger ergibt ; nur der
auf der Mahl- und Schrotkarte eingetragene Be¬

trieb ist berechtigt, die Verarbeitung für den
Selbstversorgervorzunehmen.

Die zum Betriebe privater Schrotmühlen er¬
forderliche polizeiliche Aus'uahmegenehmigung wird
hierdurch nicht berührt.

. 8 13.
Mahl- und Schrotkarten dürfen nur für solche

Mengen ausgestellt werden, daß der lemerlige Ge-
saw.tvorral .des lauBvirtschastlichen Betriebsnnke'.-
nehmers au Mehl, Schrot, Grieß usw. seinen
Selbsiversorgerbedarf für höchstens zwei Monate
erreicht.

8 14.
Bei der Beförderung der zu verarbeitenden

Früchte zu den, Betriebe, der die Verarbeitung
vornehmen soll, haben die Selbstversorger die
Säcke mit dem vorgeschriebenen Anhängezettel zu
versehen, aus dem sich der Inhalt der Säcke
nach Fruchtart und Gewicht, sowie Name und
Wohnort des Selbstversorgers ergeben. Der Än-
häirgezettel hat an den, Sack zu verbleiben, bis
die Verarbeitung der Früchte erfolgt. Bei Ab¬
lieferung der hergestellten Erzeugnisse sind die
Säcke wieder mit dem Anhängezettel zu versehen,
nachdem dieser von deui verarbeitenden Betriebe
ordnungsmäßig ausgefüllt ist.

V § 15.
Der Selbstversorger hat dem verarbeitenden Be¬

triebe gleichzeitig mit̂ den zu verarveitenoen Früch¬
ten die Mahl- oder Schrotkarlte zu übergeben. Ohne
Mahl- oder Schrotkarte darf ein Betrieb Früchte
von Ŝelbstversorgernnichi annehmen. Der Be¬
triebsleiter hat sofort nach Empsaiig der Früchte
aus beiden Abschnitten der Mahl - oder Schrotkarte
den vou ihm sestgestellten Sackinhalt zu beschei¬
nigen und nach erfolgter Verarbeitung das Er¬
gebnis an Mehl, Schrot, Grieß, Graupen, Flocken
usw .sowie an Kleie einzutrageu- Abschnitt 1
der Prahl- oder Scbrotkaric ist von oem Betrieb,
nachdem das Verarbeitungsergebnis in das Maht-
buch(ß 16) übertragen ist, oem Kommunalverband
crnzurcichen: Abschnitt 2 ist oem Selbstversorger
mir dem Mehl u>w. zurückzugeben und von ihm
auszubewahren.

8 <16. ■
Die Betriebe sind zur Führung eines Mahl¬

buchs uach dem vorgeschriebenen Muster verpflich¬
tet. In das Mahlbuch sind die Eingänge an
Früchten und die Ausgänge au Berarbeitungs-
erzcugnissen, sowie das Ergebnis der Verarbeitung
täglich einzutragen.

Der Betriebsleiter ist dafür verantivortlich, daß
der Ueberbringer der Früchte und der Abholer
der Erzeugnisse die Eintragungen in dem Mahlbuch
als richtig bescheinigt.

Eine Durchschrift des Mahlbuchs ist dem Kom-
munalverband am Ende eines reden Monats von
dem Betrieb cinzureichen-

_ . . ■§ 17. .
Dre Betriebe sind zur restlosen Ablieferung

der gesamten Erzeugnisse einschließlich der Kleie
uns allen Abfalls an die Selbstversorger ver-
pslichlet.

_ 8 18.. Die Vereinbarung eines Verarbeitungslohnes,
msbesvndere.eines Mahllohnes in oer Art, daß
als Entgelt für die Verarbeitung statt eines 'Geld¬
betrags die Hingabe eines Teils der zur jVer-
arbeitung übergebenenFrüchte oder der daraus
hergestellten Erzeugnisse festgesetzt ivird, ist unzu¬
lässig. Ebenso ist es unzulässig, dem Betriebe
die Menge an Früchten oder Erzeugnissen zu
überlassen, die ec bei dex Herstellung der etwa
vereinbarten Pflichlineilgeli von Erzeugnissen er¬
übrigt (Schwundersparnisse).

8 19.
Fertige Erzeugnisse an Mehl usw. dürfen von

einem Betriebe gegen unverarbeitete Früchte der
Selbstversorger nur umgetauscht werden (Tausch¬
müllerei), wenn der Betrieb dazu die besondere
Genehmigung des Kommunalverbandes erhaltenhat.

Die Ersparnisse, die öel Anrechnung einer festen
Tchwundmenge tBerliistprozente) durch Mehraus-
beute erzielt werden, sind monatlich dem' Kommu-
nalverband nach Art und Gewicht anzumelden
und ihm zur Verfügung zu stellen.

8 20.
Erweist sich her Inhaber oder Leiter eines

Betriebes in der Befolgnug der Pflichten unzu¬
verlässig, die ihm durch diese Anordnung gus-
erlcgt sind, so kann sein Betrieb durch die Orts¬
polizeibehörde geschlossen werden.

8 21.
Früchte, die der Unternehmer eines landwirt¬

schaftlichen Betriebes entgegen dieser Anordnung
zu verwenden sucht, sowie alle Erzeugnisse, lüie
unbesugt hergestellt oder in den Verkehr lgcbrachc
werden, kann der Kommunalverbandohne Zahlung
einer Entschädigung zu Gunsten der Rcichsgetreidc-
stelle oder des' von ihr bezejchneteu Kommunal¬
verbandes für Versalien erklären- Der Kommunal«
verband kann schon vor der Bersallerkläruug die
zur Sicherstellung solcher Vorräte erforderlichen.
Anordnungen tresse». Die mit einem Ausweis ver¬
sehenen Ueberwackningsbeamtei, der Reichsgetreide-
jtelle sind berechtigt, durch mündliche Erklärung
gegenüber dem Betriebsleiter oder dessen Vertre¬
ter bis zur endgültigen Entscheidung des Kömmn-
nalverbandes jede räumliche oder sachliche Ver¬
änderung an derartigen Vorräten vorläufig zu
untersagen.

Gegen die Verfügung des Kommunalverbandes
ist Beschwerde zulässig. Ueber die Beschwerde ent¬

scheidet der Regierungspräsident endgültig
Beschwerde bewirkt keinen Aufschub.

8 ? 2.
Zuwiderhandlungengegen die in dieser 'Jtnoth

nung den^ Selbstversorgern und .Betrieben aus!

-w. ov/1 ; IUI «, Vü/t |!UUHUlä Ölg )„
einem Jahre und mit Geldstrafe .bis zu nOOuo
Mark oder mit einer dieser Strafen bestratt

Der Versuch ist strafbar.
Neben der Strafe kann auf Einziehung

Früchte oder Erzeugnisse erkannt werden, aus ob
sich die strafbare Handlung bezieht, ohne Unter¬
schied, ob sie dem Täter gehören oder nicht, j0,
weit sie nicht gemäß § 21 für verfallen erklär»sind-

8 23.
Ist eine der im § 21 bezeichneten straft,«»

Handlungen gewerbs- oder gewohnheirsmäßig be¬
gangen, so kann die Strafe ans Gefängnis ti,
zu 5 Jahren und Geldstrafe bis' zu 100 Ofin
Mark erhöht werden. Neben Gefängnis kan» au«
auf Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte erfan«weroen.

, § 24. ,
i Diese Anordnung tritt am 16. August 1917

in Kraft. > S
Mit demselben Zeitpunkt tritt die -Anordnung,

betreffend Regelung des Verbrauchs von Br«»!
getreide bei den Selbstversorgern nno der Ver¬
kehr in den Mühlen, vom 12. September 1*916
außer Kraft.

Rüdesheim, den 7. August 1917.
Der Kreisausschuh des Meingaukreijes.

Bet risst: Beschlagnahme, Pestandsechelmiigm
Enteignung von Destillationsapparatku m

Kupfer pp.
Die Magistrate und Herren Bürgermeister Dtf

Kreises werden hiermit darauf aufmerksam ge¬
macht, daß der iml 8 4 der mit unserem Ru»
schreiben von, 16. Mai ds'. Jrs . mitgcteilteu Ar-
fiihrungsanwersung der Metall-MobilmaämnL-
stelle in Berlin festgesetzte Termin zur Abliesernz
der .xnteigneten Gegenstände der G r u pue B
am 15. ds. Mts . «bläust-

Wir ersuchen, den Termin genau innezuhatA
und UNS das zur Ablieferung gelangte Reull
baldmöglichst auf Vordruck VI zu melden, worm
hiii wir alsdann die Abrufung veranlassen merta,

Rüdesheim, den 8. August 1917.
_Der Kreisausschuftdes Rheingaukreiie.
Louvernement ä«r Geltung Main- .

«bl. Mil.-Pol. Nr 46707/19139
Nr. 1261/7. 17. 8. I.

ErMmg der MmtmchW
ITv. 304/11. 16. 6 . 1 vom 4. üeremlierldi^
^bt . Mil .. pol Nr. 3464814074 über Be-
ftandsaufnohmc und Beschlagnahme der
Gesamtoorräte non Kakao u. Schokoloif

zu Gunften der ßeeresoerioaUwig
vom 20. Juli 1917.

Auf Grund der Verordnung des BnndesrB
über die Sicherstellung von Kriegsbedarf vomW
Juni 1915 (Reichs-Gesetzbl. S . 357) in der 8-'
sung der Bekanntmachung vom 26. April
(Reichs-Gesetzbl. S . 375) wird bestimmt:

Artikel  I.
Der 8 3 (der Bekanntmachung über Bestand?

Aufnahme und Beschlagnahme der Gesamtvolki»
von Kakao und Schokolade zu Gunsten der HeM-4
Verwaltung vom 4. Dezember 1916 —«
304/11. 16. 8 1 — Abt. Mil.-Pol . Nr. 34 648
14 074 — erhält folgenden Absatz 2:

Das Eigentum an den von der Kriegs-stal««
Gesellschaft in Anspruch genommenen HeM"
ivird von dem Zeitpunkte ab, in dem ihr ®r
langen aus Ueberlafs ung dem Inhaber desW
wahrsams zugeht, aus die Kriegs«Kakao-Geŝ'
schüft übertragen.

Artikel  II
Die ch 8 5 Absatz 2 der Bekanntmach»*

über Bestanosäufnahme und Beschlagnahme
Gesamtvorräte von Kakao und Schokolade zu
slen oer Heeresverivaltungvom 4. Dezember 1^
Nr. 304/11. 16. 3 1 vorgesehene endgültigeE
setzung des Uebcrnahmepreiseswird durch D
Reichsschiedsgerichtfür Kriegswirtschaft, Berli»^

' 10. Vikivriastraße 34, getroffen.
Frankfurt a. M., den 20. Juli 1917.

Stellv, ttlrnemtkoinnmubo des 18. Aimeek»̂
, Mainz, den 20. Juli 1917.

Der Gouverneur der Festung
Bausch,

Generalleutnant.
— — — - - - -- --

Verantw. Schriftleitun« : I . L. Metz , Rüdesh"*
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